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1. Untersuchungsgegenstand 

Gefragt wird, welche steuerlichen Vergünstigungen unternehmensnahe Stiftungen durch das im 
Jahr 2000 verabschiedete Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 14. Juli 
20001 (im Folgenden: Gesetz vom 14. Juli 2000) erhielten, auf welches jährliche Gesamtvolumen 
die daraus resultierenden steuerlichen Vergünstigungen geschätzt werden, und ob eine Korrela-
tion zwischen diesem Gesetz und der Gründung unternehmensnaher Stiftungen besteht, die sich 
explizit im Bildungsbereich engagieren. Weiter wird gefragt, welche Sonderrechte unternehmens-
nahe Stiftungen derzeit im Bereich Steuern in Anspruch nehmen können, die anderen gemein-
nützigen Einrichtungen verwehrt bleiben. 

Dazu werden nach einer Erläuterung des Begriffs der unternehmensnahen Stiftungen (dazu nach-
folgend 2.) zunächst die Regelungen des Gesetzes vom 14. Juli 2000 für natürliche Personen als 
Einzelpersonen oder Gesellschafter von Personengesellschaften dargestellt, die der Einkommen-
steuer unterliegen (dazu nachfolgend 3.). Im Anschluss wird auf die Körperschaftsteuer und die 
Gewerbesteuer (dazu nachfolgend 4.) sowie auf die Erbschaftsteuer (dazu nachfolgend 5.) einge-
gangen. Es folgen Ausführungen zu den Auswirkungen des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (dazu 
nachfolgend 6.). Schließlich wird auf die Weiterentwicklung der Rechtslage bis heute eingegan-
gen (dazu nachfolgend 7.). 

2. Unternehmensnahe Stiftungen 

Der Begriff der unternehmensnahen Stiftung oder ähnlicher Bezeichnungen ist rechtlich nicht 
definiert.2 Die häufigsten Stiftungszwecke privater Stifter sind die Familienversorgung oder ge-
meinnützige Zwecke. Zwischen Unternehmensstiftungen, Familienstiftungen und gemeinnützi-
gen Stiftungen bestehen Wechselbezüge und Kombinationen.3 Für Zwecke dieses Sachstandes 
werden als unternehmensnahe Stiftungen im Bildungsbereich solche Stiftungen verstanden, die 
zum einen von einem Unternehmer oder einem Unternehmen errichtet werden und durch den 
Errichtungsakt sowie ggf. auch im weiteren Tätigkeitsverlauf eine gewisse Nähe zu diesem Unter-
nehmer bzw. Unternehmen aufweisen und zum anderen einen gemeinnützigen Zweck im Bil-
dungsbereich verfolgen. Das kann die Förderung von Wissenschaft und Forschung und / oder die 
Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe sein (ge-
meinnützige Zwecke gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 7 Abgabenordnung (AO)). Die satzungsge-
mäße und tatsächliche Verfolgung dieser gemeinnützigen Zwecke führt bei Beachtung der Anfor-
derungen aus §§ 51 ff. AO zur steuerlichen Sonderbehandlung als gemeinnützige Körperschaft.4 

 

1 BGBl. I 2000, S. 1034. 

2 Siehe Richter, in: Richter, Stiftungsrecht, Handbuch, 2019, § 10 Rn. 1. 

3 Siehe Richter, in: Richter, Stiftungsrecht, Handbuch, 2019, § 10 Rn. 186 ff. 

4 Zu den Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Gemeinnützigkeit siehe etwa Wissenschaftliche Dienste des 
Deutschen Bundestages, Ausarbeitung „Verlust der Gemeinnützigkeit eines Vereins wegen politischer Betäti-
gung oder Verletzung der Rechtsordnung“ vom 28.3.2023, WD 4 - 3000 - 018/23 unter 2. (https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/945980/d42cf0031c7c70417e61cf1422681f8c/WD-4-018-23-pdf-data.pdf).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/945980/d42cf0031c7c70417e61cf1422681f8c/WD-4-018-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/945980/d42cf0031c7c70417e61cf1422681f8c/WD-4-018-23-pdf-data.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 047/23 

Seite 5 

3. Einkommensteuer: Änderungen durch das Gesetz vom 14. Juli 2000 

Ziel des Gesetzes vom 14. Juli 2000 war die Schaffung steuerlicher Anreize für Stifter zur Errich-
tung steuerbefreiter gemeinnütziger Stiftungen. Davon ausgenommen waren nur die in erster Li-
nie auf Freizeitgestaltung ausgerichteten Zwecke. Damit sollten die Rahmenbedingungen für die 
Arbeit gemeinnütziger Stiftungen verbessert und der „Dritte Sektor“ und der Gedanke der Bürger-
gesellschaft gestärkt werden.5 Die Regelungen des Gesetzes vom 14. Juli 2000 betrafen nicht die 
Stiftungen selbst, sondern diejenigen, die Stiftungen errichten und ihnen Zuwendungen gewäh-
ren. Im Wesentlichen enthielt das Gesetz vom 14.Juli 2000 drei Regelungen, die für Zuwendun-
gen ab dem 1. Januar 2000 galten (dazu nachfolgend 3.1. bis 3.3.). 

3.1. Erhöhter Spendenabzug für Spenden an gemeinnützige Stiftungen 

Zunächst wurde ein zusätzlicher Spendenabzug nur für Zuwendungen an öffentlich-rechtliche 
oder gemeinnützige Stiftungen geschaffen (Satz 3 in § 10b Abs. 1 Einkommensteuergesetz 
(EStG)), der neben den allgemeinen Spendenabzug (Satz 1) trat: 

   „Zuwendungen an Stiftungen des öffentlichen Rechts und an nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Kör-
perschaftsteuergesetzes steuerbefreite Stiftungen des privaten Rechts zur Förderung steuerbe-
günstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung mit Ausnahme der Zwe-
cke, die nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 der Abgabenordnung gemeinnützig sind, sind darüber hinaus 
bis zur Höhe von 40.000 Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 2002 20.450 Euro, abziehbar.“ 

Gegenüber dem allgemeinen Spendenabzug wies die Neuregelung folgende Besonderheiten auf: 

– rechtsformspezifischer Spendenabzug nur für Zuwendungen an Stiftungen; 

– weiterer sachlicher Anwendungsbereich als beim allgemeinen Spendenabzug nach Satz 1;6 

– der Abzugsbetrag war absolut begrenzt (40.000 DM / 20.450 Euro) und nicht von den Ein-
künften bzw. Umsätzen und Löhnen abhängig.7 

3.2. Buchwertprivileg 

Nach allgemeinen einkommensteuerlichen Grundsätzen sind Entnahmen des Steuerpflichtigen 
für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke mit dem Teilwert anzuset-
zen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG), so dass stille Reserven aufgedeckt und versteuert werden. Ab-
weichend davon enthielt § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG bereits vor dem Gesetz vom 14. Juli 2000 
ein Buchwertprivileg für die Entnahme eines Wirtschaftsguts aus einem Betriebsvermögen und 

 

5 So die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 14/2340 vom 13.12.1999, S. 1 f.. 

6 Mit Ausnahme der Freizeitzwecke (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO a.F.) umfasste der Abzug alle steuerbegünstigten Zwe-
cke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO a.F., während der allgemeine Spendenabzug nur „besonders förderungswür-
dige“ Zwecke umfasste (siehe Anlage 1 zur EStDV 2000 a.F.). 

7 Erfasst wurden Geld- und Sachzuwendungen (zum Beispiel von betrieblich genutzten Wirtschaftsgütern), siehe 
die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 14/2340 vom 13.12.1999, S. 5 f. 
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die anschließende unentgeltliche Überlassung an eine gemeinnützige Körperschaft zur Verwen-
dung für steuerbegünstigte Zwecke (im Sinne des § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG). Hierbei handelt es 
sich um ein noch aktuell gültiges steuerliches Wahlrecht für die Bewertung der Entnahme von 
Betriebsvermögen zum Teilwert oder zum Buchwert (allgemeines Buchwertprivileg). Der Buch-
wertansatz hat die Nichtversteuerung der stillen Reserven trotz Verlagerung des Wirtschaftsguts 
in den steuerfreien Raum zur Folge.8 

Durch das Gesetz vom 14. Juli 2000 wurde § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG um einen weiteren Satz 5 er-
gänzt, der auf den zeitgleich eingeführten § 10b Abs. 1 Satz 3 EStG (siehe 3.1.) verwies: 

  „Dies gilt für Zuwendungen im Sinne des § 10b Abs. 1 Satz 3 entsprechend.“ 

Mit dem Verzicht auf die Besteuerung der in den zugewendeten Wirtschaftsgütern enthaltenen 
stillen Reserven sollte die Bereitschaft zu Sachspenden an gemeinnützige Stiftungen gefördert 
werden. Zuvor war dies auf „als besonders förderungswürdig anerkannte Zwecke“9 beschränkt 
(§ 10b Abs. 1 Satz 1 EStG). Die Steuerentlastung durch Nichtversteuerung der stillen Reserven 
konnte höher sein als diejenige durch den Spendenabzug, weil der Spendenabzug betragsmäßig 
beschränkt war.10 Damit sollte zum Beispiel die Überführung von Kunstobjekten aus dem Be-
triebsvermögen kunstschaffender Menschen in gemeinnützige Stiftungen erleichtert werden.11 
Die Bedeutung des neuen Satzes 5 lag also darin, dass gerade für Zuwendungen an Stiftungen 
(rechtsformspezifisches Buchwertprivileg) die gemeinnützigen Zwecke – mit Ausnahme der Frei-
zeitzwecke – weiter gefasst waren als beim allgemeinen Buchwertprivileg. 

3.3. Neuer Sonderausgabenabzug bei Errichtung einer Stiftung  

Durch Gesetz vom 14. Juli 2000 wurde ein neuer Absatz 1a in § 10b EStG eingefügt: 

  „Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1, die anlässlich der Neugründung in den Vermögens-
stock einer Stiftung des öffentlichen Rechts oder einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes steuerbefreiten Stiftung des privaten Rechts geleistet werden, können im 
Jahr der Zuwendung und in den folgenden neun Veranlagungszeiträumen nach Antrag des 
Steuerpflichtigen bis zu einem Betrag von 600.000 Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 2002 
307.000 Euro, neben den als Sonderausgaben im Sinne des Absatzes 1 zu berücksichtigenden 
Zuwendungen und über den nach Absatz 1 zulässigen Umfang hinaus abgezogen werden. Als 
anlässlich der Neugründung einer Stiftung nach Satz 1 geleistet gelten Zuwendungen bis zum 
Ablauf eines Jahres nach Gründung der Stiftung. Der besondere Abzugsbetrag nach Satz 1 

 

8 Ehmcke/Krumm, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, 166. EL Februar 2023, EStG, § 6 Rn. 1020. 

9 Siehe dazu Anlage 1 zur EStDV 2000 a.F. 

10 BT-Drs. 14/2340 vom 13.12.1999, S. 5; Jansen in: NomosKommentar, Gesamtes Gemeinnützigkeitsrecht, 2. Aufl. 
2020, EStG § 6 Rn. 14; dazu beispielhafte Darstellung des Buchwertprivilegs in Hüttemann, Gemeinnützigkeits-
recht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Rz. 8.242 „Beispiel Nr. 13“. Trotz ungenauer Formulierung war der Ver-
weis in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 5 EStG auf § 10b Abs. 1 Satz 3 EStG nicht so zu verstehen, dass auch das Buchwert-
privileg auf eine Höhe von bis zu 40.000 DM / 20.450 Euro beschränkt gewesen wäre, Hüttemann, DB 2000, 
1584, 1591. 

11 BT-Drs. 14/2340 vom 13.12.1999, S. 5. 
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kann der Höhe nach innerhalb des Zehnjahreszeitraums nur einmal in Anspruch genommen 
werden. § 10d Abs. 4 gilt entsprechend.“ (Hervorhebung nur hier) 

Mit dieser Regelung sollte über die verbesserte Förderung laufender Stiftungstätigkeit hinaus 
auch die Errichtung neuer Stiftungen erheblich gefördert und steuerlich entlastet werden.12 Der 
Wortlaut des neuen Abs. 1a regelte ausdrücklich die kumulative Anwendung neben dem allge-
meinen Spendenabzug. Der neu geschaffene § 10b Abs. 1a EStG ist eine rechtsformspezifische, 
nur für Stiftungen geltende Sonderregelung, die erhebliche Steuervorteile ermöglicht (siehe zur 
Fortführung unten 7.3.). 

4. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 

Für Kapitalgesellschaften (oder andere Körperschaften) als Zuwendende gelten für Zwecke der 
Körperschaftsteuer (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG)) und der Gewerbesteuer (§ 9 
Nr. 5 Gewerbesteuergesetz (GewStG)) jeweils eigenständige Regelungen, die aber im Wesentli-
chen ähnliche Voraussetzungen haben wie der einkommensteuerliche Spendenabzug. Der zusätz-
liche Spendenabzug für Zuwendungen an Stiftungen (siehe 3.1.) wurde durch das Gesetz vom 
14. Juli 2000 auch für die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer geregelt. Das Buchwertprivileg 
in seiner allgemeinen wie erweiterten Fassung (siehe 3.2.) war bzw. ist auf Zuwendungen durch 
Körperschaften für Zwecke der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ebenfalls anwendbar. Der 
zusätzliche Abzug für Zuwendungen in den Vermögensstock einer Stiftung (siehe 3.3.) galt und 
gilt dagegen nicht für Zuwendungen durch Kapitalgesellschaften. 

Zuwendende in der Rechtsform einer Personengesellschaft können dagegen für Zwecke der Ein-
kommensteuer (dazu 3.) und, sofern die Personengesellschaft gewerbesteuerpflichtig ist, auch für 
Zwecke der Gewerbesteuer den Abzug für Zuwendungen in den Vermögensstock einer Stiftung 
in Anspruch nehmen (§ 9 Nr. 5 Satz 9 bis 11 GewStG). 

5. Erbschaftsteuer 

Die Erbschaftsteuer erlischt rückwirkend, soweit ererbte oder geschenkte Vermögensgegenstände 
innerhalb von 24 Monaten nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer einer inländischen ge-
meinnützigen Stiftung zugewendet werden (§ 29 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Erbschaftsteuergesetz 
(ErbStG)). Bis zu dem Gesetz vom 14. Juli 2000 war diese Ausnahme auf wissenschaftliche oder 
kulturelle Zwecke beschränkt. Der Anwendungsbereich dieser stiftungsspezifischen Ausnahme 
wurde also auf alle gemeinnützigen Zwecke mit Ausnahme der Freizeitzwecke erweitert, um er-
erbte Gegenstände steuerbegünstigt an Stiftungen weitergeben zu können. 

 

12 Siehe Plenarprotokoll 14/108 der 108. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 8.6.2000, S. 10168 (https://dser-
ver.bundestag.de/btp/14/14108.pdf#P.10167). Im Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis90/Die Grü-
nen (BT-Drs. 14/2340 vom 13.12.1999) fehlte diese Regelung; sie wurde erst nach Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses ergänzt (zum Gesetzgebungsverfahren https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-weiteren-steuer-
lichen-f%C3%B6rderung-von-stiftungen-g-sig-14019286/111765). Siehe auch Lex, DStR 2000, 1942 („Knüller 
der Neuregelung“); Hüttemann, DB 2000, 1584, 1592 (neuer Impuls für das gemeinnützige Stiftungswesen). 

https://dserver.bundestag.de/btp/14/14108.pdf#P.10167
https://dserver.bundestag.de/btp/14/14108.pdf#P.10167
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-weiteren-steuerlichen-f%C3%B6rderung-von-stiftungen-g-sig-14019286/111765
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-weiteren-steuerlichen-f%C3%B6rderung-von-stiftungen-g-sig-14019286/111765
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6. Auswirkungen des Gesetzes vom 14. Juli 2000 / Errichtung unternehmensnaher Stiftungen 
im Bildungsbereich 

6.1. Errichtung neuer Stiftungen 

Die Zahl rechtsfähiger Stiftungen des bürgerlichen Rechts ist seit dem Jahr 2000 kontinuierlich 
gestiegen, und zwar von 9.754 auf 25.254 im Jahr 2022.13 In den Jahren 2001 und 2007, also in 
Zeiträumen entsprechender Gesetzesreformen, sind – in absoluten Zahlen – besonders viele Stif-
tungen errichtet worden, die die Zahlen der umliegenden Jahre deutlich übersteigen.14 Auffällig 
sind die im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahren starken Anstiege errichteter Stiftungen in den 
Jahren 2000 und 2001 (jeweils rund 20 %) und nochmals in 2007. Auf Platz eins der häufigsten 
gemeinnützigen Stiftungszwecke rangiert mit rund 33 % der Stiftungszweck der Bildung, Erzie-
hung (und Studentenhilfe) gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO.15 

Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass es einen Zusammenhang zwischen den Neuregelungen 
durch das Gesetz vom 14. Juli 2000 (siehe 3. bis 5.) und errichteten Stiftungen gibt, lässt sich die 
Frage nach der Korrelation im Sinne einer mitwirkenden oder überwiegenden Kausalität nicht 
belastbar beantworten. Für die Errichtung einer Stiftung dürften verschiedene und nicht nur 
steuerliche Motivationen den Ausschlag geben. Die steuerlichen Folgen der Errichtung und die 
dabei möglichen steuerlichen Vergünstigungen dürften in vielen Fällen mitbedacht werden und 
die Errichtung und Ausstattung einer Stiftung mit Vermögen zumindest mitbeeinflussen. Jeden-
falls haben die Neuregelungen aus rein steuerlicher Sicht deutliche Entlastungen mit sich ge-
bracht, insbesondere für die Übertragung von (Betriebs-)Vermögen auf Stiftungen (siehe 3.2. und 
insbesondere 3.3.). 

6.2. Volumen der zusätzlichen steuerlichen Vergünstigungen 

Im Entwurf des Gesetzes vom 14. Juli 2000 konnte die Höhe der steuerlichen Entlastungen bzw. 
Mindereinnahmen nicht geschätzt werden.16 Dem 18. Subventionsbericht der Bundesregierung 
für die Jahre 1999 bis 2002 lassen sich keine konkreten Angaben zur Höhe der Mindereinnahmen 
infolge der zusätzlichen Steuervergünstigungen durch das Gesetz vom 14. Juli 2000 entnehmen. 
Der Bericht führt Steuermindereinnahmen aus Steuerbegünstigungen von Ausgaben zur Förde-
rung mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke (§ 10b EStG) sowie von Mitgliedsbei-
trägen und Spenden an politische Parteien (§ 34g EStG) gemeinsam auf. Darin werden die steuer-
lichen Mindereinnahmen in den Jahren 1999 und 2000 jeweils mit 762 Mio. Euro, im Jahr 2001 

 

13 Bundesverband Deutscher Stiftungen, Übersicht „Stiftungsbestand 2000 – 2022“ (https://www.stiftun-
gen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungsbestand-2001-2022.pdf).  

14 Bundesverband Deutscher Stiftungen, Übersicht „Stiftungserrichtungen 1990 – 2022“ (https://www.stiftun-
gen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungserrichtungen-1990-2022.pdf).  

15 Bundesverband Deutscher Stiftungen, Übersicht „Satzungsmäßige Zwecke“ (https://www.stiftungen.org/filead-
min/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungszwecke-2022.pdf). Soweit dort 46,1 % der Stiftun-
gen „Soziale Dienste“ als Zweck aufweisen, handelt es sich dabei nicht um einen einzelnen in § 52 AO genann-
ten gemeinnützigen Zweck. 

16 BT-Drs. 14/2340 vom 13.12.1999, S. 2. 

https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungsbestand-2001-2022.pdf
https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungsbestand-2001-2022.pdf
https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungserrichtungen-1990-2022.pdf
https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungserrichtungen-1990-2022.pdf
https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungszwecke-2022.pdf
https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/Zahlen-Daten/2022/Stiftungszwecke-2022.pdf
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mit 1.137 Mio. Euro und im Jahr 2002 mit 1.142 Mio. Euro ausgewiesen (Einkommensteuer). Da-
bei wird allerdings nicht zwischen den bis dahin bereits bestehenden und den durch das Gesetz 
vom 14. Juli 2000 eingeführten Regelungen unterschieden.17 Die entsprechenden Mindereinnah-
men bei der Körperschaftsteuer (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG) werden für die Jahre 1999 bis 2002 mit 
182 Mio. Euro, 187 Mio. Euro, 187 Mio. Euro und 192 Mio. Euro mit einer nur geringen Steige-
rung ausgewiesen. Dies gilt auch für die Gewerbesteuer (§ 9 Nr. 5 GewStG): 153 Mio. Euro, 156 
Mio. Euro, 159 Mio. Euro und 161 Mio. Euro. 

Im 19. Subventionsbericht für die Jahre 2001 bis 2004 erfolgte eine Aufstellung der Steuerbe-
günstigungen auf der Grundlage des § 10b EStG ohne Berücksichtigung der Parteispenden gemäß 
§ 34g EStG. Nunmehr betragen die darin ausgewiesenen steuerlichen Mindereinnahmen aus der 
Anwendung des § 10b EStG im Jahr 2001 1.080 Mio. Euro, im Jahr 2002 und 2003 jeweils 1.085 
Mio. Euro und im Jahr 2004 1.095 Mio. Euro.18 Allerdings lassen sich auch hier keine konkreten 
Unterscheidungen zwischen bereits geltenden und neu eingeführten Vorschriften innerhalb des 
§ 10b EStG entnehmen. Die Mindereinnahmen bei der Körperschaftsteuer (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG) 
werden für die Jahre 2001 bis 2004 mit 140 Mio. Euro, 190 Mio. Euro, 165 Mio. Euro und 160 
Mio. Euro angegeben. Hier zeigt sich also jetzt ein für das Jahr 2002 im Vergleich zu den umlie-
genden Jahren deutlich erhöhter Wert. Dies gilt nicht für die Gewerbesteuer (§ 9 Nr. 5 GewStG): 
157 Mio. Euro, 163 Mio. Euro, 167 Mio. Euro und 170 Mio. Euro. 

Im 20. Subventionsbericht für die Jahre 2003 bis 2006 werden die steuerlichen Mindereinnah-
men aus § 10b EStG für das Jahr 2003 nur noch mit 795 Mio. Euro und für 2004 mit 810 Mio. 
Euro ausgewiesen.19 Für die Körperschaftsteuer ergeben sich keine bzw. nur geringe Korrekturen 
(2003: 165 Mio. Euro; 2004: 155 Mio. Euro). Für die Gewerbesteuer ergeben sich deutlich niedri-
gere Werte (2003: 130 Mio. Euro; 2004: 130 Mio. Euro). 

Bezüglich der Höhe steuerlicher Mindereinnahmen, die sich durch die Erweiterung des Buch-
wertprivilegs (siehe 3.2.) ergeben haben, lassen sich den Subventionsberichten keine Angaben 
entnehmen.  

Aus den Subventionsberichten ergibt sich im Zeitraum 1999 bis 2003 ein deutlicher Anstieg der 
Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aufgrund der Anwendung des § 10b EStG im Jahr 
2001 und ein Rückgang im Jahr 2003. Bei der Körperschaftsteuer zeigt sich ein erhöhter Wert im 
Jahr 2002. Ob der Anstieg auf die Inanspruchnahme gerade der im Jahr 2000 geänderten Vor-
schriften zurückgeht, lässt sich nicht belastbar beantworten. Dies gilt auch für die Frage, ob und 
inwieweit von steuerlich begünstigten Zuwendungen gerade Stiftungen im Gegensatz zu anderen 
Körperschaften, unternehmensnahe Stiftungen im Gegensatz zu anderen Stiftungen oder Einrich-

 

17 BT-Drs. 14/6748 vom 26.7.2001, Anlage 3 Lfd. Nr. 9, 32, 45. 

18 BT-Drs. 15/1635 vom 1.10.2003, Anlage 3 Lfd. Nr. 9, 34, 45 mit Hinweis auf Abweichungen zu früheren Anga-
ben. 

19 BT-Drs. 16/1020 vom 22.3.2006, Anlage 3 Lfd. Nr. 7, 26, 37 mit Hinweis auf Abweichungen zu früheren Anga-
ben. 
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tungen im Bildungsbereich im Gegensatz zu anderen gemeinnützigen Einrichtungen profitiert ha-
ben. Zudem lässt sich der Umfang möglicher steuerlicher Vergünstigungen infolge des für Stif-
tungen erweiterten Buchwertprivilegs (siehe 3.2.) daraus nicht ableiten. 

7. Fortentwicklung der Regelungen / heutiger Rechtsstand 

7.1. Vereinheitlichung des Spendenabzugs 

Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober 
200720 (im Folgenden: Gesetz vom 10. Oktober 2007) erfolgte eine Neuordnung und erhebliche 
Erweiterung der Abzugsmöglichkeiten für Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen. Der Spen-
denabzug wurde vereinheitlicht, der zusätzliche Abzugstatbestand für Zuwendungen an Stiftun-
gen (siehe 3.1.) abgeschafft.21 Zugleich wurden die Höchstbeträge für den allgemeinen Spenden-
abzug für Zuwendungen an gemeinnützige Körperschaften und damit auch für gemeinnützige 
Stiftungen angehoben (§ 10b Abs. 1 EStG). Der Spendenvortrag ist seitdem unbegrenzt möglich.22 

7.2. Buchwertprivileg 

Nach Aufhebung der stiftungsspezifischen Regelung in § 10b Abs. 1 Satz 3 EStG (siehe 3.1. und 
7.1.) erübrigte sich der Verweis in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 5 EStG (siehe 3.2.), sodass Satz 5 durch 
Gesetz vom 10. Oktober 2007 aufgehoben wurde. Das weiterhin geltende allgemeine Buchwert-
privileg (siehe 3.2.) lautet in der aktuell gültigen Fassung (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG): 

  „Wird ein Wirtschaftsgut unmittelbar nach seiner Entnahme einer nach § 5 Absatz 1 Num-
mer 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse oder einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts zur Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 1 un-
entgeltlich überlassen, so kann die Entnahme mit dem Buchwert angesetzt werden.“ 

In Ergänzung dazu gilt in diesen Fällen für den Spendenabzug eine verbindliche Wertverknüp-
fung (§ 10b Abs. 3 Satz 2 EStG). Damit wird eine doppelte Begünstigung (Inanspruchnahme des 
Buchwertprivilegs ohne Aufdeckung der stillen Reserven bei der Entnahme einerseits und An-
satz des höheren gemeinen Wertes beim Spendenabzug andererseits) verhindert.23 

 

20 BGBl. I 2007, S. 2332. 

21 Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Rz. 8.199. 

22 Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Rz. 8.183. 

23 Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Rz. 8.254. 
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7.3. Zuwendungen in den Vermögensstock einer Stiftung 

Durch das Gesetz vom 10. Oktober 2007 und das Ehrenamtsstärkungsgesetzes vom 21. März 
201324 wurde § 10b Abs. 1a EStG (siehe 3.3.) erheblich reformiert.25 § 10b Abs. 1a EStG lautet 
nunmehr: 

  „Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgaben-
ordnung in das zu erhaltende Vermögen (Vermögensstock) einer Stiftung, welche die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 2 bis 6 erfüllt, können auf Antrag des Steuerpflichtigen im Ver-
anlagungszeitraum der Zuwendung und in den folgenden neun Veranlagungszeiträumen bis 
zu einem Gesamtbetrag von 1 Million Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusam-
men veranlagt werden, bis zu einem Gesamtbetrag von 2 Millionen Euro, zusätzlich zu den 
Höchstbeträgen nach Absatz 1 Satz 1 abgezogen werden. Nicht abzugsfähig nach Satz 1 sind 
Spenden in das verbrauchbare Vermögen einer Stiftung. Der besondere Abzugsbetrag nach 
Satz 1 bezieht sich auf den gesamten Zehnjahreszeitraum und kann der Höhe nach innerhalb 
dieses Zeitraums nur einmal in Anspruch genommen werden. § 10d Absatz 4 gilt entspre-
chend.“ (Hervorhebungen nur hier) 

Gegenüber der ursprünglichen Fassung (siehe 3.3.) ergeben sich dadurch erhebliche Erweiterun-
gen: 

– erfasst sind nun auch Zuwendungen in den Vermögensstock bestehender Stiftungen; 

– die Abzugsbeträge wurden deutlich erhöht; 

– der Begriff des Vermögenstocks der Stiftung wurde näher definiert („das zu erhaltende Ver-
mögen“ der Stiftung);26 

– für zusammenveranlagte Ehegatten und eingetragene Lebenspartner wurden die Abzugsbe-
träge verdoppelt, so dass ein Ehegatte oder Lebenspartner als Alleinstifter für „seine“ Stif-
tung bis zu zwei Millionen Euro abziehen kann.27 

7.4. Fazit: Verbleibende Sonderregelungen für Stiftungen 

Der Vergleich der heutigen Rechtslage zu der durch Gesetz vom 14. Juli 2000 geschaffenen (siehe 
3. bis 5.) zeigt Folgendes: Die geförderten gemeinnützigen Zwecke wurden vereinheitlicht; die 
drei genannten Regelungen (Spendenabzug; Buchwertprivileg; Zuwendungen in den Vermögens-
stock einer Stiftung) erfassen sämtliche gemeinnützigen Zwecke ohne weitere Differenzierung. 

 

24 BGBl. I 2013, S. 556. 

25 Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Rz. 8.199. 

26 Das auf Dauer dem Bestandserhaltungsgebot unterliegt („Grundstockvermögen“) und vom sonstigen Vermögen 
der Stiftung getrennt zu erhalten ist, Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Rz. 
8.208. 

27 Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Rz. 8.216 f. 
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Hinsichtlich des Spendenabzugs und des Buchwertprivilegs wurden zudem die begünstigten 
Empfänger-Körperschaften vereinheitlicht, Sonderregelungen für Stiftungen bestehen hier nicht 
mehr. Eine bedeutsame, nur für gemeinnützige Stiftungen geltende und weiter ausgebaute Son-
derregelung ist seit 2000 dagegen § 10b Abs. 1a EStG für Zuwendungen in den Vermögensstock 
einer errichteten oder bestehenden Stiftung (siehe 7.3.). Als stiftungsspezifische Regelung hat 
auch die Erbschaftsteuerbefreiung des § 29 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 ErbStG (siehe 5.) Bestand.  

Soweit die genannten Regelungen Stiftungen betrafen und betreffen, unterschieden und unter-
scheiden sie weiterhin nicht danach, ob es sich um unternehmensnahe Stiftungen oder Stiftun-
gen im Bildungsbereich handelt. Sie betreffen alle gemeinnützigen Stiftungen. Allerdings dürften 
gerade unternehmensnahe Stiftungen in besonderer Weise vom Buchwertprivileg und von Zu-
wendungen in den Vermögensstock (§ 10b Abs. 1a EStG) profitieren, die die Übertragung von 
(unternehmerischen) Vermögen auf die Stiftung steuerlich erleichtern. 

*** 
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